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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Bauprojekte (Sanierung und Neubau) mit welchem Finanzvolumen 
durch das Land von 2011 bis einschließlich 2021 an den Klinika und Universi-
täten des Landes durchgeführt wurden;

2.  in welchem Umfang dabei Eigenmittel der jeweiligen Einrichtung aufgebracht 
wurden;

3.		bei	welchen	der	unter	Ziffer	1	abgefragten	Projekte	das	Land	selbst	die	Bauher-
reneigenschaft inne hatte und bei welchen die Bauherreneigenschaft auf andere 
übertragen wurde;

4.  welche unterschiedlichen formalrechtlichen und organisationalen Ausgestal-
tungen die an andere übertragene Bauherreneigenschaft aufweist bzw. aufwei-
sen kann;

5.  auf welcher Grundlage die Entscheidung über eine solche Übertragung der 
Bauherreneigenschaft	seitens	des	Landes	getroffen	wurde	und	wie	viele	Anträ-
ge auf Übertragung mit welcher Begründung abgelehnt wurden;

6.		wie	 sich	 die	 Kostenentwicklung	 (Kalkulation	 bis	 Abschluss)	 von	 Projekten	
darstellt, in denen das Land selbst die Bauherreneigenschaft innehatte;

7.		wie	 sich	 die	 Kostenentwicklung	 (Kalkulation	 bis	 Abschluss)	 von	 Projekten	
darstellt, in denen das Land die Bauherreneigenschaft an andere übertragen 
hatte;

Antrag
des Abg. Martin Rivoir u. a. SPD

und

Stellungnahme
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nika des Landes und an die Landesuniversitäten
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8.		wie	sich	die	Realisationsdauer	von	Projekten	in	der	Bauherreneigenschaft	des	
Landes von jenen unterscheidet, in denen das Land die Bauherreneigenschaft 
übertragen hat;

9.  nach welchen Kriterien sie zukünftig über Anträge zur Übertragung der Bau-
herreneigenschaft entscheiden will.

18.10.2022

Rivoir,	Rolland,	Fink,	Hoffmann,	Gruber	SPD

B e g r ü n d u n g

Der aufwachsende Sanierungsstau und der hohe Bedarf an Neuinvestitionen bei 
den Universitäten und den Universitätsklinika stellt die Bauverwaltung des Lan-
des	 vor	 große	Herausforderungen.	 Angesichts	 der	 Personalsituation	 beim	 Land	
müssen neue Wege gegangen werden, um die dringend notwendigen Investitionen 
zu tätigen. Es ist von Interesse, ob eine mögliche Übertragung der Bauherren-
eigenschaft	auf	andere	Träger	im	Bereich	der	Uniklinika	für	das	Land	finanziell	
wie auch in Hinblick auf den Abschlusszeitraum von Vorteil sein kann.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 9. November 2022 Nr. FM4-33-430/6 nimmt das Ministerium 
für Finanzen in Abstimmung mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Bauprojekte (Sanierung und Neubau) mit welchem Finanzvolumen 
durch das Land von 2011 bis einschließlich 2021 an den Klinika und Universi-
täten des Landes durchgeführt wurden;

2.  in welchem Umfang dabei Eigenmittel der jeweiligen Einrichtung aufgebracht 
wurden;

3.		bei	welchen	der	unter	Ziffer	1	abgefragten	Projekte	das	Land	selbst	die	Bau-
herreneigenschaft inne hatte und bei welchen die Bauherreneigenschaft auf 
andere übertragen wurde;

Zu 1. bis 3.:

In der nachfolgenden Tabelle werden investive, sogenannte Große Baumaßnah-
men mit Gesamtbaukosten größer 2,0 Millionen Euro für die Universitäten bzw. 
größer 4,0 Millionen Euro für die Universitätskliniken betrachtet, für die seit 2011 
eine Baufreigabe erteilt wurde und die durch den Landesbetrieb Vermögen und 
Bau Baden-Württemberg (VB-BW) durchgeführt wurden. Darüber hinaus wer-
den eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen sowie der regelmäßige Bauunterhalt, der 
auch Große Bauunterhaltsmaßnahmen mit Gesamtbaukosten größer 2,0 Millionen 
Euro einschließt, bei den Universitäten umgesetzt. 
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Eine Aufzählung weiterer Maßnahmen ist aufgrund der damit verbundenen Ein-
zelabfragen bei den zuständigen Ämtern des Landesbetrieb VB-BW mit vertret-
barem Aufwand in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht leistbar.

Im Zeitraum zwischen 2011 und 2021 wurden für die Universitäten und die Uni-
versitätsklinika 123 Große Baumaßnahmen mit etatisierten Gesamtbaukosten (GBK) 
in Höhe von rd. 2,337 Milliarden Euro durchgeführt. Die ausgewiesenen Eigen-
mittel beinhalten auch seitens der Institutionen eingeworbene Mittel wie z. B. 
Spenden und Mittel aus dem Einzelplan 14, nicht jedoch Mittel des Bundes (z. B. 
Förderung nach Art. 91b GG) oder der Europäischen Union (z. B. EFRE).



4

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 3411



5

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 3411



6

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 3411



7

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 3411



8

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 3411



9

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 3411



10

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 3411

4.  welche unterschiedlichen formalrechtlichen und organisationalen Ausgestal-
tungen die an andere übertragene Bauherreneigenschaft aufweist bzw. aufwei-
sen kann;

5.  auf welcher Grundlage die Entscheidung über eine solche Übertragung der 
Bauherreneigenschaft	seitens	des	Landes	getroffen	wurde	und	wie	viele	Anträ-
ge auf Übertragung mit welcher Begründung abgelehnt wurden;

9.  nach welchen Kriterien sie zukünftig über Anträge zur Übertragung der Bau-
herreneigenschaft entscheiden will.

Zu 4., 5. und 9.:

Für die Übertragung der Bauherreneigenschaft an Dritte gibt es verschiedene An-
wendungsfälle	und	Modelle.	Für	die	Universitäten	finden	sich	die	entsprechenden	
Regelungen in der „Regelung der Zusammenarbeit bei Bauangelegenheiten der 
Universitäten“ vom 1. Januar 2019, die zwischen dem Ministerium für Finanzen 
und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst vereinbart wurde. 
Hierin enthalten sind auch Anforderungen für eine Übertragung der Bauherren-
eigenschaft auf die Universitäten. 

Die Entscheidung über die Übertragung der Bauherreneigenschaft erfolgt pro-
jektbezogen. Eine Übertragung kann auf Antrag der Universität und im Einver-
nehmen mit dem Wissenschaftsministerium bei dringlichen Bauvorhaben in For-
schung und Lehre im Einzelfall erfolgen. Die Regelung soll in folgenden Fällen 
Anwendung	finden:

1.  Dringende Bauvorhaben im Bereich Forschung und Lehre, die vollumfänglich 
aus	dem	Haushalt	der	Universitäten	über	Drittmittel	(Definition	gemäß	Statisti-
sches	Bundesamt)	finanziert	werden.

2.		Dringende	Forschungsvorhaben,	die	zu	mindestens	50	Prozent	aus	öffentlichen	
Fördermitteln	 bspw.	 des	 Bundes	 oder	 der	 EU	 finanziert	 werden.	 Bei	 For-
schungsvorhaben, deren Förderbedingungen davon abweichen, wird im Einzel-
fall eine bilaterale Abstimmung zwischen dem Wissenschaftsministerium und 
dem Finanzministerium angestrebt.

3.  Dringende Bauvorhaben in Forschung und Lehre im Rahmen und Umfang des 
„Korridormodells“	(Wertgrenze	2	Millionen	Euro),	die	zu	mindestens	50	Pro-
zent	aus	Haushaltsmitteln	der	Universitäten	finanziert	werden.	

Die Universitätsklinika haben gemäß den geltenden Überlassungsvereinbarungen 
die Bauherreneigenschaft bei Baumaßnahmen mit einem Herstellungsaufwand bis 
zu 4 Millionen Euro im Einzelfall und für die Instandhaltung ohne Kostengrenze. 

Sofern die Universitätsklinika eine Übertragung der Bauherreneigenschaft bei 
einer Großen Baumaßnahme anstreben, erfolgt hierzu eine einzelfallbezogene 
Abstimmung mit dem Ministerium für Finanzen und ggf. eine formale Antrag-
stellung.

Einen Sonderfall stellen Gebäudeschenkungen an das Land dar. Hierbei wird die 
Finanzierung und Errichtung vollständig durch Dritte, außerhalb der Landesein-
richtung stehende Organisationen übernommen. In diesen Fällen tritt die jewei-
lige Stiftung auch als eigenständige Bauherrin auf. Die vertragliche Regelung er-
folgt mittels eines Schenkungsvertrags, der auch die Gestattung zur Durchführung 
der Baumaßnahme auf einem Landesgrundstück regelt.

Insgesamt wurden im Zeitraum 2011 bis 2021 7 Anträge seitens der Universitäten 
und Universitätsklinika des Landes gestellt. In 6 Fällen wurde die Bauherren-
eigenschaft übertragen.
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Es handelt sich um folgende Maßnahmen:

• Heidelberg, Universitätsklinikum, Neubau Herzzentrum
• Stuttgart, Universität (Vaihingen), Neubau LCRL/IntCDC
• Ulm, Universität, Neubau S3-Labor
• Ulm, Universitätsklinikum, Neubau Bettenhaus
• Tübingen, Erweiterung Kinder- und Jugendpsychiatrie
•  Heidelberg, Universitätsklinikum, Neubau Kindertumorzentrum (Zwischen-
zeitlich	wird	die	Maßnahme	als	Schenkung	durch	die	Hopp	und	ODWIN	Pro-
jekte gGmbH als Bauherrin durchgeführt).

In einem Fall wurde der Übertragung nicht zugestimmt, da zunächst die Ergeb-
nisse der Evaluation der zum 1. Januar 2013 in Kraft getretenen „Regelung der 
Zusammenarbeit bei Bauangelegenheiten der Universitäten“ abgewartet werden 
sollte.	 Diese	 Regelung	 ermöglichte	 den	 Universitäten	 in	 allen	 Phasen	 der	 Pro-
jektierung,	Planung	und	Durchführung	von	Bauvorhaben	weitreichende	Einfluss-
möglichkeiten. Darüber hinaus war zum Zeitpunkt der Antragstellung die Finan-
zierung der Maßnahme noch unklar, da hierfür Bundesfördermittel nach Art. 91b 
Grundgesetz erforderlich waren und die erforderliche Entscheidung des Wissen-
schaftsrates zum Zeitpunkt der Beantragung noch ausstand.

Die Kriterien für eine Übertragung der Bauherreneigenschaft sind zwischen dem 
FM und dem MWK in der „Regelung der Zusammenarbeit bei Bauangelegen-
heiten der Universitäten“ vom 1. März 2019 geregelt. Auf dieser Grundlage kann 
bereits jetzt eine Übertragung der Bauherreneigenschaft bei Baumaßnahmen, bei 
denen Drittmittel zur Finanzierung eingesetzt werden sollen, erfolgen. Vonseiten 
der Universitäten und Universitätsklinika wurde bisher sehr zurückhaltend von 
dieser Option Gebrauch gemacht, so z. B. von der Universität Stuttgart für das 
Vorhaben LCRL. 

6.  wie sich die Kostenentwicklung (Kalkulation bis Abschluss) von Projekten dar-
stellt, in denen das Land selbst die Bauherreneigenschaft innehatte;

Zu 6.:

Wie	zu	Ziffer	1	dargestellt	wurden	seit	2011	123	Große	Baumaßnahmen	durch-
geführt. Hiervon wurden 41 Maßnahmen abgeschlossen. Für die abgeschlossenen 
Großen Baumaßnahmen wurden die im Staatshaushaltsplan etatisierten Gesamt-
baukosten zum Zeitpunkt der Baufreigabe durch das Ministerium für Finanzen 
als	ursprüngliche	Kostenschätzung	definiert.	Bei	26	der	abgeschlossenen	Großen	
Baumaßnahmen lag die Abrechnungssumme um insgesamt rund 15,5 Millionen 
EUR höher als die etatisierten Gesamtbaukosten. Dies entspricht einer Steigerung 
von	rund	5	Prozent.

7.  wie sich die Kostenentwicklung (Kalkulation bis Abschluss) von Projekten dar-
stellt, in denen das Land die Bauherreneigenschaft an andere übertragen hatte;

Zu 7.:

Zwischen 2011 und 2021 wurde keine der Großen Baumaßnahmen, für die die 
Bauherreneigenschaft übertragen wurde, abgeschlossen. Eine abschließende Aus-
sage zur Kostenentwicklung ist daher nicht möglich.

Im Jahr 2022 wurde erstmalig für drei Korridormaßnahmen die Bauherreneigen-
schaft beantragt und durch das FM an die jeweiligen Universitäten Heidelberg, 
Stuttgart	 und	 Ulm	 übertragen.	 Die	 Projekte	 befinden	 sich	 in	 einer	 frühen	 Pla-
nungsphase. Da die Übertragung erst im April 2022 erfolgte, gibt es noch keine 
verwendbaren Erkenntnisse zur Kostenentwicklung.
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8.  wie sich die Realisationsdauer von Projekten in der Bauherreneigenschaft des 
Landes von jenen unterscheidet, in denen das Land die Bauherreneigenschaft 
übertragen hat;

Zu 8.:

Zwischen 2011 und 2021 wurden keine Großen Baumaßnahmen, für die die Bau-
herreneigenschaft	übertragen	wurde,	abgeschlossen.	Bei	den	überwiegend	in	Pla-
nung	 befindlichen	 Maßnahmen	 zeichnen	 sich	 keine	 signifikanten	 terminlichen	
Unterschiede zwischen den verschiedenen Bauherrenkonstellationen ab. Die von 
den	 Universitäten	 und	 Universitätsklinika	 erhofften	 Beschleunigungspotentiale	
können	erst	mit	Projektabschluss	analysiert	und	bewertet	werden.	Im	Vorfeld	sind	
hierzu keine belastbaren Angaben lieferbar.

Bei	 den	 unter	 der	Antwort	 zu	 Ziffer	 7	 genannten	Korridormaßnahmen,	 die	 die	
Universitäten in Bauherreneigenschaft umsetzen werden, gibt es noch keine 
brauchbaren Datengrundlagen. Die Übertragung der Maßnahmen fand erst im Ap-
ril	2022	statt.	Ob	sich	anhand	von	„nur“	drei	Projekten	zu	einem	späteren	Projekt-
zeitpunkt verwertbare Analysen aufstellen lassen, lässt sich momentan noch nicht 
sicher sagen.

Dr. Splett
Staatssekretärin
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